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Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 49 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) und der Rahmenprüfungsordnung (RPO) für 
die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Fachhochschule Aachen vom 2. April 2012 (FH-Mitteilung Nr. 30/2012), 
zuletzt geändert durch Änderungsordnung vom 1. Juli 2013 (FH-Mitteilung Nr. 65/2013), hat der Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften folgende Änderung der Zugangsordnung vom 23. Mai 2012 (FH-Mitteilung Nr. 51/2012), zuletzt geändert 
durch Änderungsordnung vom 26. Juni 2014 (FH-Mitteilung Nr. 78/2014), erlassen:

Teil 1  |  Änderungen

§ 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„	(2) Sollten einzelne Module nach Absatz 1 Nr. 5 nicht zum Zeitpunkt der Eignungsfeststellung nachgewiesen sein, können 
diese im Umfang von maximal 5 Leistungspunkten (ECTS) während des Studiums nachgeholt werden. Die entsprechende 
Prüfung muss bis zum Beginn der Vorlesungen des zweiten Semesters erstmals abgelegt worden sein; der Nachweis der 
bestandenen Prüfung ist Voraussetzung für die Anmeldung zur Masterarbeit.“

Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen 
(FH-Mitteilungen) in Kraft.

(2) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften vom 
4. November 2013 und der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß Beschluss vom 13. Oktober 2014.

Aachen, den 16. Oktober 2014

Der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
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